
 

 
 

 

 

Gewinnspielbedingungen IMOT 2026 

 

Teilnahmebedingungen  

Die Teilnahme am Gewinnspiel der IMOT Messe und Veranstaltungs GmbH, Jahnstraße 

63, 72127 Kusterdingen als Veranstalterin der 33. Internationalen Motorrad Ausstel-

lung vom 20.02. – 22.02.2026 in München richtet sich ausschließlich nach diesen Teil-

nahmebedingungen. Weitere Informationen zu der IMOT Messe und Veranstaltungs 

GmbH finden Sie unter www.imot.de  

 

Teilnehmer und Teilnahmevoraussetzungen  

Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige, uneingeschränkt geschäftsfähige natürliche 

Personen, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, Österreich 

oder der Schweiz und ihre Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen erklärt ha-

ben. 

Die Teilnahme ist freiwillig und erfolgt im Zuge des Online-Buchungsvorgangs bei Onli-

ne-Tagestickets, Online-Tagestickets ermäßigt und Online-Nachmittagtickets mit der 

wahrheitsgemäßen Angabe der persönlichen Daten des Teilnehmers. Alle weiteren 

Ticketarten sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 01.12.2025 – 22.02.2026, 17:59 Uhr. 

Nach Teilnahmeschluss eingehende Registrierungen werden bei der Auslosung nicht 

berücksichtigt. Zur Überprüfung des fristgerechten Eingangs dient der elektronisch 

protokollierte Eingang der Onlineticket-Bestellung beim Veranstalter. 

Die Teilnahme ist unabhängig vom Erwerb von Waren, Dienstleistungen oder dem Be-

such der IMOT - Internationalen Motorradausstellung 2026. 

Jedes Online-Tagesticket, Online-Tagesticket ermäßigt und Online-Nachmittagticket 

nimmt an der Ziehung teil. Alle weiteren Ticketarten sind von der Teilnahme ausge-

schlossen. 

http://www.imot.de/


 
 

 

Teilnahmeausschluss  

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind die Mitarbeiter des Veranstalters und 

der mit ihm verbundenen Unternehmen sowie deren Familienmitglieder. Teilnehmer, 

deren Personenangaben nicht wahrheitsgemäß sind, werden von der Teilnahme aus-

geschlossen. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Perso-

nen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispiels-

weise 

 

– bei Manipulationen im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels; 

– bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen; 

– bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am  

   Gewinnspiel. 

 

Der Ausschluss kann auch nachträglich erfolgen und ein Gewinn in diesem Falle zu-

rückgefordert werden. 

 

Durchführung des Gewinnspiels, Gewinnbenachrichtigung  

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhen-

den Verlosung. 

Die Gewinner werden innerhalb einer Woche nach Veranstaltungsende im Rahmen 

einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern ermittelt. 

Die Gewinner werden von der IMOT Messe und Veranstaltungs GmbH oder dem hier-

für beauftragten Partner schriftlich, per E-Mail oder Telefon unter Angabe der weite-

ren Einzelheiten benachrichtigt ("Gewinnbenachrichtigung"), wobei der Gewinnan-

spruch nur dann entsteht, wenn die Gewinner die Annahme des Gewinns gegenüber 

der IMOT Messe und Veranstaltungs GmbH innerhalb von fünf Kalendertagen ab Ver-

sendung der Gewinnbenachrichtigung in Textform erklären ("Gewinnannahme"). Er-

folgt innerhalb dieses Zeitraums keine Erklärung der Gewinnannahme durch den jewei-

ligen Gewinner, wird ein neuer Gewinner gezogen. 



 
 

 

Gewinn  

Folgende Preise werden vergeben: 

2 x eine Airbagweste iXS IPRO 1.0 inkl. einer sechsmonatigen Mitgliedschaft für die 

In&box von In&motion. 

 

Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 

Darüber hinaus anfallende Transportkosten und Zölle hat der jeweilige Gewinner zu 

tragen. 

Termin der Übergabe wird mit dem Gewinner individuell vereinbart. 

 

Vorzeitige Beendigung und Änderung des Gewinnspiels  

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu  

beenden oder zu ändern, wenn aus technischen oder sonstigen Gründen eine ord-

nungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann oder 

die Fairness des Spiels beeinträchtigt erscheint. Ansprüche für die Teilnehmer entste-

hen daraus nicht. 

 

Datenschutz  

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen (personenbezoge-

nen) Daten beim Online-Buchungsvorgang notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass 

die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor–, Nachname, Anschrift 

und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Die Erfassung und Verarbeitung 

der personenbezogenen Daten dient ausschließlich zur Durchführung des Gewinn-

spiels. Eine darüberhinausgehende Nutzung der Daten erfolgt nur, wenn der Teilneh-

mer seine Zustimmung erteilt hat. Der Zweck der weitergehenden Nutzung geht aus 

der hierfür erteilten Zustimmung hervor.  

Das Gewinnspiel kann in Kooperation mit Partnern In&motion und der Marke iXS er-

folgen. Des Weiteren können Auftragsverarbeiter mit der Abwicklung des Gewinnspiels 

beauftragt werden. Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinner mit der Veröf- 



 
 

 

fentlichung seines (auf Wunsch gekürzten) Namens und Wohnorts in den vom  

Veranstalter und seinen Medienpartnern genutzten Werbemedien einverstanden.  

Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Veranstalters und 

seinen Medienpartnern und deren Social Media Plattformen ein. 

Der Teilnehmer kann zu jeder Zeit Auskunft über seine beim Veranstalter gespeicher-

ten Daten erhalten, die Nutzung seiner Daten widersprechen und deren Löschung  

verlangen. Hierzu genügt ein einfaches Schreiben an die IMOT Messe und Veranstal-

tungs GmbH, Jahnstraße 63, 72127 Kusterdingen oder eine E-Mail an info@imot.de. 

Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personen-

bezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

 

Haftung  

Der Veranstalter haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht im Falle 

der fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Dies sind Pflichten, die 

für die Gewinnspieldurchführung wesentlich sind, da sie diese erst ermöglichen, und 

auf deren Erfüllung der Teilnehmer deshalb vertraut und vertrauen darauf. In diesem 

Fall ist die Haftung des Veranstalters bei einfacher Fahrlässigkeit auf den gewinnspiel-

typischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit gilt die Haf-

tungsbeschränkung nicht. 

 

Sonstiges  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein klagbarer Anspruch auf den Gewinn oder die 

Auszahlung des Barwertes besteht nicht. Diese Teilnahmebedingungen und die gesam-

te Rechtsbeziehung zwischen dem/der Teilnehmer/in und dem Veranstalter unterlie-

gen dem deutschen Recht. 

 


